Aufenthaltsangelegenheit xxx

Ihr Zeichen: yyy

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren,

ich vertrete xxx. Vollmacht anbei.

Ich beantrage 

Akteneinsicht

in die vollständige Ausländerakte einschließlich aller eventuell beigezogenen Akten betreffend meine Mandantschaft. Ich bitte darum, mir die Akten zur Einsichtnahme in meine Kanzleiräume zu übersenden. Ordnungsgemäße Aufbewahrung und unverzügliche Rücksendung stelle ich sicher.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Versand der Akten gemäß § 29 Abs.3 S.2, 2. Halbsatz VwVfG in Ihrem Ermessen steht. Im Hinblick auf Ihre Ermessensausübung bitte ich folgendes zu berücksichtigen:

Nach § 1 Bundesrechtsanwaltsordnung ist der Rechtsanwalt ein unabhängiges Organ der Rechtspflege ebenso wie die Gerichte und Staatsanwaltschaften. Letzteren werden auf An​forderung die Akten durch die Ausländerbehörden übersandt und diese würden nicht auf eine Akteneinsicht in den Räumen der Behörde verwiesen. Eine Ungleichbehandlung der Organe der Rechtspflege wäre willkürlich. Das Bundesverfassungsgericht führt zum Aktenversand an Bevollmächtigte im verwaltungsgerichtlichen Verfahren aus: 

"Die Aktenüberlassung in die Geschäfts- oder Wohn​räu​me hat in Verwaltungsstreitverfahren vor allem den Zweck, Chancengleichheit zwischen dem Prozessbevoll​mächtigten und der beteiligten staatlichen Stelle – ur​sprünglich zwischen Verteidiger und Staatsanwaltschaft in der als Vorbild dienenden Regelung von § 147 Abs. 4 StPO – herzustellen. Denn die Durchsicht der Akten auf der Geschäftsstelle kann nur bei sehr einfach gelagerten Sachverhalten zur Vorbereitung weiterer prozessualer Schritte genügen. Weitere Zwecke sind Arbeitserleichterung, Ermöglichung des Einsatzes von Hilfskräften und eigener bürotechnischer Hilfsmittel sowie Zeit- und Kostenersparnis. Das Recht auf unge​störte Akteneinsicht dient zugleich der Rechtspflege in deren Interesse eine gute Vorbereitung des Verfahrens durch die Prozessbevollmächtigten liegt. Bei der grund​sätzlichen Beschränkung der Akteneinsicht auf den Ort "Gericht" handelt es sich daher um eine Ausnahme​re​ge​lung: .... Der Gesetzgeber hat daher von dieser generellen Beschränkung die Rechtsanwälte ausgenommen. Er geht davon aus, dass die Rechtsanwälte auf​grund ihrer von gesetzlichen Pflichten geprägten Stellung innerhalb der Rechtspflege wegen des für sie geltenden Disziplinarrechts sowie der Aufsicht durch die Rechtsanwaltskammer im Umgang mit überlassenen Akten besonders zuverlässig sind.“ (BVerfG, Beschl. v. 12.02.1998, 1 BvR 272/97, Anwaltsblatt 1998, 410 f = NVwZ 1998, 836). 

Die zur Akteneinsicht im gerichtlichen Verfahren gültigen Grundsätze sind auch auf das Verwaltungsverfahren anwendbar (Stelkens/Bonk/ Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 29, Rdnr. 3). Im Interesse einer guten Vorbereitung des ausländerrechtlichen Verfahrens und zur Vermeidung unnötiger Prozesse dürfte der Versand der Akte auch im Interesse Ihrer Behörde liegen. 

Nur für NRW: 

Ich weise auch auf den Ihre Behörde bindenden Runderlass des IM NW vom 21.12.1988, Az: I B 2/17-21.14, abgedruckt in SMBINW unter 2010 und Ministerialblatt NW Nr. 4 v. 20.01.1989, S. 4 hin, wonach das von Ihrer Behörde auszuübende Ermessen im Hinblick auf die beantragte Akteneinsicht in anwaltsfreundlicher Weise auszuüben. Wörtlich heißt es:

"Hierbei ist zu beachten, dass eine ausführliche Prüfung der Sach- und Rechtslage durch den Rechtsanwalt im Rahmen eines verwaltungs​rechtlichen Mandats, mithin die gebotene ord​nungsgemäße Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Bürgers, in der Regel eher auf​grund eines Aktenstudiums in der Kanzlei als auf​grund einer Akteneinsicht bei der Behörde möglich er​scheint.“

Ich bitte daher um Übersendung der Akte in meine Kanzlei. 

Mit freundlichen Grüßen

